
 
   

 
Vertragsgrundlagen und Nutzungsbedingungen 

für den Spieleanhänger und Spielgeräte (ab 01.01.2023) 
 
Spieleanhänger 
 
Der Spieleanhänger kann für ein Wochenende (Donnerstag bis Montag) oder für eine Woche (von z.B. 
Montag bis Montag) gemietet werden.  
 
Terminreservierungen werden von der Geschäftsstelle schriftlich und per E-Mail entgegengenommen. 
Das Online-Anmeldeformular ist auszufüllen  
(https://www.ksb-wesel.de/service/sportgeraeteverleih/ausleihe-kallimobil-sportgeraete) und mit dem 
Eingang der Anmeldung beim KSB Wesel ist die Buchung verbindlich. 
 
Der KSB Wesel erhebt eine Kaution in Höhe von 300,00 Euro. Diese wird vorab fällig und ist auf das 
u.a. Konto zu überweisen. Die Verrechnung der Kaution erfolgt mit der Rechnung. 
 
Der/die Mieter*in ist für den Transport des Spieleanhängers verantwortlich und verpflichtet sich zur 
sachgemäßen Nutzung.  
 
Zum Fahren des Spieleanhängers wird die alte Führerscheinklasse 3 bzw. die neue Führerscheinklasse 
BE und ein Fahrzeug mit Anhängerkupplung benötigt. Eine Kopie des Fahrzeugscheins sowie der 
Versicherung werden bei Abholung ausgegeben. 
 
Bei der Abholung des Spieleanhängers ist der gültige Führerschein vorzuzeigen und als Kopie zu 
hinterlegen. Bei Führen des Fahrzeugs mit falschem Führerschein oder bei einem unsachgemäßen 
Umgang handelt der/die Fahrer*in grob fahrlässig und ist persönlich haftbar. 
 
Nach Übergabe des Anhängers an die Mieter*/in darf der Spieleanhänger nur zum im Mietvertrag 
angegebenen Zweck verwendet werden. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. 
 
Rückwärtsfahren ist nur mit Hilfe eines/einer Einweiser*in gestattet. 
 
Bei einem selbstverschuldeten Unfall kommt der/die Mieter*in für den entstandenen Schaden mit einer 
Selbstbeteiligung in Höhe von bis zu 1.000,00 Euro auf.  
 
Sollte der Spieleanhänger am vereinbarten Tag der Übergabe ohne Verschulden des KSB Wesel nicht 
zur Verfügung stehen, ist der KSB nicht verpflichtet, für Ersatz zu sorgen. 
 
Aus Sicherheitsgründen müssen die Spielgeräte durchgängig betreut werden. Dies ist vom/von der 
Mieter*in zu gewährleisten. 
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Spielgeräte 
 
Es können auch einzelne Spielgeräte ohne Spieleanhänger ausgeliehen werden. 
 
Die aufblasbaren Geräte benötigen jeweils einen 230-V-Anschluss. Eventuell erforderliche 
Verlängerungskabel muss der/die Mieter*in bereitstellen. 
 
Der Untergrund der Stellfläche für die aufblasbaren Geräte muss eine Rasenfläche sein. Alternativ 
können Teppiche oder Kunstrasenflächen untergelegt werden. Ein Aufbau auf Hartplätzen oder Asphalt 
ist nicht gestattet.  
 
Bei Regen werden die Spielgeräte nicht aufgebaut. 
 
Der KSB Wesel überprüft regelmäßig die Spielgeräte auf ihre Tauglichkeit.  
 
Spielgeräte, die durch unsachgemäßen Einsatz oder mutwillig zerstört werden, sind vom/von der 
Mieter*in zu ersetzen. Verlorengegangene Spielgeräte sind ebenfalls vom/von der Mieter*in zu 
ersetzen. 
 
Die Spielgeräte müssen nach Gebrauch wieder ordnungsgemäß verpackt und zurückgegeben werden. 
 
Wenn die Spielgeräte nicht trocken und sauber zurückgebracht werden, berechnet der KSB Wesel eine 
Reinigungsgebühr in Höhe von 25,00 Euro pro angefangene Stunde. Bei einem unsachgemäßen 
Einräumen der Geräte in den Spieleanhänger wird eine Aufräumgebühr von 25,00 Euro pro 
angefangene Stunde in Rechnung gestellt. 
 
Vom/ on der Mieter*in sind mindestens zwei Helfer*innen zur Betreuung sowie zum Auf- und Abbau 
der Spielgerate namentlich zu benennen. 
 
 
Wesel, den 05.12.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
Gustav Hensel                             Peter Lange                                     Ulrich Glanz 
Vorsitzender                           stellv. Vorsitzender                          stellv. Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



  

Preisliste 
 
Spieleanhänger 
 
300,00 Euro Kaution 

Die Kaution wird vorab fällig und ist auf u.a. Konto zu überweisen.  
 
125,00 Euro Mietpreis für Mitgliedsvereine, Schulen und anerkannte Bewegungskindergärten im 

Kreis Wesel für ein Wochenende (Donnerstag bis Montag) 
 
150,00 Euro Mietpreis für Mitgliedsvereine, Schulen und anerkannte Bewegungskindergärten im 

Kreis Wesel für eine Woche (Montag bis Montag) 
 
200,00 Euro Mietpreis für andere Mieter*innen z. B. Privatpersonen/ Firmen aus dem Kreis Wesel  
                       für ein Wochenende (Donnerstag bis Montag) oder eine Woche (Montag bis Montag) 
 
  50,00 Euro Stornogebühren bei einer Stornierung bis zu zwei Wochen vor Buchungsbeginn 
  Bei einer kurzfristigeren Stornierung ist der volle Mietpreis zu entrichten.   
 
                   

Bubble Bälle, Spikeball-Sets, Disc Golf 
 
200,00 Euro Kaution 

 Die Kaution wird vorab fällig und ist auf das u.a. Konto zu überweisen. 
 
  50,00 Euro    Mietpreis für Mitgliedsvereine im Kreis Wesel für eine Woche (Montag bis Montag) 
 
100,00 Euro Mietpreis für andere Mieter*innen aus dem Kreis Wesel für eine Woche (Montag bis  
                       Montag) 
 
            Schulen im Kreis Wesel zahlen keine Miete.  
                       Für Kindergärten und Grundschulen sind die Trendsportgeräte nicht geeignet! 
 
 
 
 
Bankverbindung:  Sparkasse am Niederrhein 
                     IBAN: DE27 3545 0000 1101 0204 91 


